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Das Recht der Polarvölker.
Von Dr. Herbert König, Köln a. Rhein.

(Schluß.)

V. Das Vermögensrecht der Polarvölker.
Ich wende mich jetzt der Besprechung des Vermögensrechtes der Nord-

vöiker zu. Von den Gebieten des Rechtes hängt wohl keines so mit den
wirtschaftlichen Verhältnissen eines Volkes zusammen, ist keines in dem Maße

 ihr Spiegel, wie dieses. Auch bei den Polarvölkern sehen wir das deutlich.
Entsprechend der bei ihnen fast ausschließlich herrschenden Eigenwirtschaft,
die eine Berufsteilung in nur ganz verschwindendem Maße kennt, und eben
sowenig einen ausgebildeten Handel, wodurch die vertragliche Begründung
von Rechten nicht begünstigt wird, ist das Schuldrecht am wenigsten ent
 wickelt. Ob dies ein Zeichen besonderer Primitivität ist, lasse ich dahin-
gestellt; denn auch unser deutsches Recht war zur Zeit der Aufnahme römi
scher Rechtsgedanken in dieser Beziehung noch sehr weit zurück.

Dagegen ist das Eigentumsrecht bei den Polarvölkern verhältnismäßig
gut ausgebildet, und zwar, da wir es ausschließlich mit Völkern aneignender
 Wirtschaft zu tun haben, die einen Bodenbau nicht kennen, das Eigentum
an beweglichen Sachen; und hievon sind wieder am mannigfaltigsten die
Vorschriften über den Eigentumserwerb an jagdbaren Tieren, während die
Entwicklung des Grundeigentums nur schwache Ansätze zeigt, eine Er
scheinung, die in dem Mangel der Seßhaftigkeit ihre Ursache hat. Man kann
 hier eigentlich nur von einer Aneignungsberechtigung im Sinne unseres Jagd-
und Fischereirechtes sprechen. Aus der geringen Ausbildung des Rechts
verkehres folgt die Seltenheit von Rechten an fremder Sache.

1. Das Eigentumsrecht.

Ich spreche zunächst von dem Eigentumsbegriffe der Polarvölker,
Dieser ist ihnen keineswegs fremd. Der berühmte, man könnte fast sagen
berüchtigte, Kommunismus dieser Stämme bezieht sich, wie auch Graebner
mit Recht betont 3 , fast ausschließlich auf Lebensmittel. Nur bei den Eskimo

machen sich einige dahin deutende Züge auch bei anderen Gegenständen
geltend. So in Alaska in dem Grundsätze, daß derjenige, der einen Gegen
stand über den eigenen Bedarf hinaus zum Weiterverleihen besitzt, nicht
berechtigt ist, ihn von dem Entleiher zurückzufordern 2 . Weiter enthält in

Westgrönland das Erbrecht die Vorschrift, daß der Erbe, wenn er bereits
Zelt und Frauenboot besitzt, solches nicht mehr erbt, da niemand zwei
 zugleich instand halten könne 3 . Dagegen scheint mir die Berechtigung aller
Niederlassungsgenossen zur Benutzung der Schamanentrommel im Coro-

1 Graebner, Ethnologie, S. 542.
2 Nelson, S. 294.
3 Crantz, S. 247.


